
Bundesebene

Kantone, Städte, Gemeinden

Auftraggeberin
Im Verhältnis zu den Staaten des GPA  

(WTO-Übereinkommen)
Im Verhältnis zu den EU-Staaten  

(bilaterale Abkommen CH-EU, CH-EFTA, CH-UK)

Lieferungen Dienstleistungen
Bauleistungen 

(Summe aller Bauarbeiten 
eines Bauwerks)

Lieferungen Dienstleistungen
Bauleistungen 

(Summe aller Bauarbeiten 
eines Bauwerks)

Bundesebene

Bundesverwaltung und weitere Stellen auf Bundesebene  
(Zentrale und dezentrale Bundesverwaltung, Bundesgerichte und  
Bundesanwaltschaft, Parlamentsdienste)

ab 230‘000 ab 230‘000 ab 8‘700‘000

Kantons-, Bezirks- und Gemeindeebene

Kantonale Verwaltung; Zentralverwaltung; EöR,  
sofern sie keinen kommerziellen oder industriellen Charakter haben

ab 350‘000 ab 350‘000 ab 8‘700‘000

Bezirks- und Gemeindeverwaltung; EöR,  
sofern sie keinen kommerziellen oder industriellen Charakter haben

ab 350‘000 ab 350‘000 ab 8‘700‘000

Sektorenunternehmen

Behörden (inkl. EöR) sowie öffentliche und private Unternehmen  
mit ausschliesslichen oder besonderen Rechten auf Bundes- und  
Kantonsebene in den Sektoren Wasser (Trinkwasser), Elektrizität und  
Verkehr (Verkehrseinrichtungen des Flug- und Binnenschiffverkehrs,  
Post im reservierten Bereich).

ab 700‘000 ab 700‘000 ab 8‘700‘000

Behörden (inkl. EöR), öffentliche sowie aufgrund eines besonderen oder 
ausschliesslichen Rechts tätige private Unternehmen auf Bezirks- und  
Gemeindeebene in den Sektoren Wasser, Elektrizität und Verkehr  
(z.B. Verkehrsdienstleistungen im städtischen Nahverkehr)

ab 700‘000 ab 700‘000 ab 8‘700‘000

Öffentliche sowie aufgrund eines besonderen oder ausschliesslichen 
Rechts tätige private Unternehmen im Bereich des Schienenverkehrs,  
der Gas- und Wärmeversorgung und Gewinnung fossiler Brennstoffe

ab 640‘000 ab 640‘000 ab 8‘000‘000

Schwellenwerte im Staatsvertragsbereich (CHF, ohne MWST)    
vgl. § Anhang 4 Ziff. 1 zum BöB; vgl. § Anhang 1 zur IVöB
Beachte: Bundesrat und InöB überprüfen die Schwellenwerte gemäss den internationalen Verpflichtungen alle zwei Jahre.

Werden die folgenden Schwellenwerte erreicht, ist immer das offene oder selektive Verfahren anzuwenden (vorbehältlich eines freihändigen Verfahrens gemäss den Ausnahmen von Art. 21 Abs. 2 BöB / IVöB).


